
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Freunde, 
 

die massiven und allem An-
schein nach organisierten Über-
griffe auf Frauen in der Silves-
ternacht in Köln und anderen 
deutschen Großstädten sind 
über alle Maßen widerwärtig.  

Sie erfordern eine entschiedene Antwort, 
lückenlose Aufklärung und deutliche Konse-
quenzen für die Täter! Die Bundesregierung 
hat sich bereits in dieser Woche auf rechtliche 
Neuregelungen verständigt. Gemeinsam mit 
unserem Koalitionspartner werden wir gesetz-
liche Verschärfungen beschließen, mit denen 
wir straffällige Ausländer und Migranten 
leichter ausweisen können bzw. ihnen die 
Flüchtlingseigenschaft entzogen werden kann. 
Für mich steht fest: Menschen, die zu uns 
nach Deutschland kommen, weil sie Schutz 
benötigen, erhalten diesen. Im Gegenzug  
müssen sich diese Menschen an unsere Regeln 
halten. Tun sie dies nicht, müssen sie unser 
Land wieder verlassen! 
 
CDU und CSU verfolgen für das Jahr 2016 das 
gemeinsame Ziel, die Zahl der nach Deutsch-
land kommenden Flüchtlinge spürbar zu 
reduzieren. Bundeskanzlerin Angela Merkel 
unternimmt alles, um hier zu einer europäi-
schen Lösung zu kommen. Diese kann nur in 
gemeinsamer europäischer Solidarität und in 
enger Zusammenarbeit mit den Herkunfts- 
und Transitländern der Flüchtlingsbewegung 
funktionieren. Auch an einer Vereinbarung 
mit der Türkei wird mit Hochdruck gearbeitet. 
Für diesen Weg braucht die Bundeskanzlerin 
noch etwas Zeit und vor allem Ihre, meine - 
unsere – Geduld und Unterstützung!  
Diese und weitere Themen und Termine 
begleiteten meine Arbeit in dieser Woche in 
Berlin: 
 
 Gespräch mit Vertretern des Hauptverban-

des der Deutschen Bauindustrie e.V. zum 
Thema Bundesfernstraßengesellschaft 

 Meinungsaustausch mit Vertretern des 
„Bundesverbandes der Freien Berufe“ 

 Diskussion mit Vertretern der Toll Collect 
AG zum Thema Maut 

 
Ich wünsche Ihnen ein gutes und gesundes 
Jahr 2016, weiterhin eine interessante Lektüre 
des Newsletters und möchte Sie zudem auf 
meine Homepage www.cdu-sendker.de hin-
weisen. 
 
Ihr 

 
Reinhold Sendker MdB 
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Zusammenhalt und Sicherheit gewährleisten 
 

Eine der größten Herausforderungen auch für den Zusammenhalt in unse-
rem Land ist die Integration der vielen Menschen, die als Flüchtlinge zu 
uns kommen und für längere Zeit oder dauerhaft bei uns bleiben werden. 
Doch ein weiteres Andauern des aktuellen Zuzugs würde Staat und Gesell-
schaft, auch in einem Land wie Deutschland, auf Dauer überfordern.  
Deshalb hat sich die CDU in ihrer „Mainzer Erklärung“ mit Lösungen be-
schäftigt. 
Eine solche Lösung kann im deutschen und europäischen Interesse nur in 
gemeinsamer europäischer Solidarität und in enger Zusammenarbeit mit 
den Herkunfts- und Transitländern der Flüchtlingsbewegung funktionieren. 
Für die Bewältigung dieser globalen Herausforderung arbeitet die Union 
entschlossen und mit ganzer Kraft. So wird es gelingen, die Zahl der Flücht-
linge spürbar zu reduzieren. Das wollen wir erreichen, indem wir die Mig-
ration ordnen, insbesondere die Außengrenzen schützen und den Schleu-
sern das Handwerk legen; die Migration steuern und insbesondere abge-
lehnte Asylbewerber zügig zurückführen; Abschiebehindernisse klarer for-
mulieren, um Missbrauch auszuschließen; eine faire europäische Verteilung 
schutzbedürftiger Bewerber erreichen und die Fluchtursachen durch Hilfen 
für Transit- und Herkunftsländer bekämpfen. Wer bleibt, muss die Angebote 
zur Integration annehmen.  
Unsere Sicherheitskräfte sind wichtigster Partner der Bürger für besseren 
Schutz. Sie sollen zusätzliche Handlungsmöglichkeiten bekommen. Die 
Hürden für die Ausweisung und Abschiebung straffälliger Ausländer will 
die CDU, auch vor dem Hintergrund der Ereignisse der Silvesternacht in 
Köln, absenken. Wir brauchen darüber hinaus starke Kommunen. Umso 
mehr angesichts der Aufgaben zur Versorgung der Flüchtlinge. Wir erwar-
ten: Entlastungen müssen auch in Nordrhein-Westfalen in voller Höhe vor 
Ort ankommen.  
Dadurch sichern wir gesellschaftliche Akzeptanz, vermeiden Überforderun-
gen und schaffen die Voraussetzungen für ein Gelingen der Integration für 
diejenigen Flüchtlinge, die für längere Zeit oder dauerhaft bei uns bleiben 
werden. Den Zusammenhalt braucht es ganz besonders, wenn die Integrati-
on der Flüchtlinge gelingen soll. Integration ist angewiesen auf die Offen-
heit derer, die hier schon leben, und sie ist angewiesen auf die Bereitschaft 
derer, die zu uns kommen, unsere Art zu leben, unser Recht, unsere Kultur 
zu achten und unsere Sprache zu lernen – die Leitkultur in Deutschland 
weist dabei die Richtung. Deshalb strebt die CDU die Verabschiedung von 
Gesetzen des Bundes und der Länder an, in denen der Abschluss von ver-
bindlichen Integrationsvereinbarungen, die gegenseitigen Rechte und 
Pflichten von Staat und Migrant in verständlicher Form festgelegt und ver-
mittelt werden und der Integrationsprozess vorgezeichnet wird (Integrati-
onspflichtgesetz). Wichtig ist, dass der Integrationsprozess für beide Seiten 
verpflichtend eingehalten wird. Wer sich dem dauerhaft verschließt, muss 
mit Nachteilen, zum Beispiel Leistungskürzungen, rechnen. Integration 
muss außerdem flächendeckend gelingen. Dafür müssen wir zusätzliche 
Wanderungsbewegungen in die Großstädte und Ballungsräume verhindern 
und eine gleichmäßige Verteilung in Deutschland gewährleisten. Deshalb 
will die CDU prüfen, ob eine Wohnsitzauflage, zeitlich begrenzt, für aner-
kannte Flüchtlinge ohne eigenes Einkommen eingeführt werden sollte. 
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Diese Veröffentlichung dient ausschließlich der Information. Sie darf während eines Wahlkampfes nicht zum Zweck der Wahlwerbung verwendet werden.  

 

Ausbildungsunterstützung der Sicherheitskräfte  
in der Region Kurdistan-Irak  
Der Deutsche Bundestag stimmt der von der Bundesregierung beschlossenen Fortsetzung der 
Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte zur Ausbildungsunterstützung der Sicherheits-
kräfte der Regierung der Region Kurdistan-Irak und der irakischen Streitkräfte zu. Sie han-
deln bei ihrem Einsatz als Teil der internationalen Anstrengungen im Kampf gegen die Ter-
rororganisation IS, von der nach Feststellung des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen eine 
Bedrohung für Weltfrieden und internationale Sicherheit ausgeht. Für die an der Ausbil-
dungsunterstützung beteiligten bewaffneten Streitkräfte ergeben sich folgende Aufgaben:  

• Durchführung von militärischen Ausbildungslehrgängen für die Sicherheitskräfte der Re-
gierung der Region Kurdistan-Irak sowie der irakischen Streitkräfte im Nordirak mit 
Schwerpunkt Raum Erbil.  

• Übernahme der Koordinierungsverantwortung von militärischer Ausbildung im Nordirak 
für die Sicherheitskräfte der Regierung der Region Kurdistan-Irak sowie der irakischen 
Streitkräfte, zeitlich begrenzt und in Rotation mit internationalen Partnern. 

 Wahrnehmung von Verbindungs-, Beratungs- und Unterstützungsaufgaben.  

  Beratende Unterstützung internationaler Partner in Ausbildungszentren im Raum Erbil 
und Nordirak. Wahrnehmung von Konsultations- und Koordinierungsaufgaben zeitlich 
befristet auch in anderen Regionen des Irak.  

  Gewährleistung von Führungs-, Verbindungs-, Warn-, Schutz- und Unterstützungsaufga-
ben für die Durchführung des Einsatzes deutscher Kräfte. 
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Schutzlücken im Sexualstrafrecht müssen geschlossen werden 
Vorgehensmuster in der Silvesternacht offenbart Handlungsbedarf 

 
Im Zusammenhang mit den sexuellen Übergriffen und Eigentumsdelikten, die sich in der Silvester-
nacht in mehreren deutschen Städten ereigneten, gibt es eine intensive Diskussion um Verschärfun-
gen im Strafrecht. Hierzu erklärt die rechtspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
Elisabeth Winkelmeier-Becker MdB: 

 
„Derartige schlimme Taten dürfen sich weder so noch in anderen Konstellationen wiederholen. Deshalb sehen wir 
weiteren Handlungsbedarf und fordern den Justizminister auf: 
Sexuelle Belästigung, die nicht die Grenze zur sexuellen Nötigung überschreitet, muss unter Strafe gestellt werden: 
Auch wenn es "nur " um Grapschen geht, ist das ein massiver und traumatisierender Übergriff, der durch nichts zu 
rechtfertigen ist! Bundesminister Maas hat dies bisher abgelehnt, dabei darf es nicht bleiben. Unabhängig davon 
werden wir Schutzlücken im Sexualstrafrecht schließen, die allerdings nicht erst seit Silvester auf der Agenda ste-
hen und dort auch keine konkreten Strafbarkeitslücken zur Folge haben.  
Die Tatvariante des "Antanzens" muss selbständig unter Strafe gestellt werden. Wer so zum Diebstahl ansetzt, darf 
auch dann nicht davon kommen, wenn der Angriff abgewehrt werden kann! Leider wird das „Antanzen“ in der Pra-
xis teilweise als bloße straflose Vorbereitungshandlung angesehen. Deshalb ist Handlungsbedarf geboten.  
Wir brauchen eine bessere Rechtsgrundlage zur Beschlagnahme von Handys zum Zweck der Identitätsfeststellung, 
auch wenn sie nicht als Tatmittel eingesetzt werden. Die Handys können anschließend unter Angabe der geprüften 
Personalien wieder abgeholt werden. In Köln hätte dies bei der Ermittlung der Täter sehr hilfreich sein können. 
Für Grapschereien und Nötigungen, die aus einer Menschenmenge heraus begangen werden, sollte eine entspre-
chende Regelung wie bei der Beteiligung an einer Schlägerei geschaffen werden. Dann macht sich derjenige strafbar, 
der an solchen Übergriffen teilnimmt, auch wenn sein konkreter Tatbeitrag im Übrigen nicht sicher geklärt und be-
wiesen werden kann.  Dies hat das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz bisher abgelehnt. 
Die Möglichkeit der Anordnung von Untersuchungshaft muss erleichtert werden: Der Katalog der Straftaten, bei 
denen Untersuchungshaft auch angeordnet werden kann, wenn kein Haftgrund vorliegt, muss auf weitere schwere 
Straftaten ausgeweitet werden– wie beispielsweise auf die Vergewaltigung und auf schweren Raub. 
Es ist richtig, dass vor allem bei einigen typischen Strafratbeständen die Ausweisung und Abschiebung erleichtert 
werden sollen. Zu diesen Tatbeständen müssen auch Urkundsdelikte gehören: Wer den Staat über seine Nationalität 
belügt, um bessere Bleibechancen zu erschleichen, wer Meldepflichten umgeht und unseren Staat nicht respektiert, 
darf kein Bleiberecht bekommen.         Foto:Frank Baquet 
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